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Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss  für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und 
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Betreff:  Jahresab schluss 2011 der Stadion Halle Betriebs GmbH  
  
 
Beschlussvorschlag:   
 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) genehmigt folgende Beschlussfassung der 
Oberbürgermeisterin in der Gesellschafterversammlung der Stadion Halle Betriebs GmbH 
vom 18.10.2012: 
 
1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011, der einen Jahresfehlbetrag von 

541,62 Euro ausweist, wird festgestellt. 

2. Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von 541,62 EUR wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. 

3. Dem Geschäftsführer, Herrn Egbert Geier, wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung 
erteilt. 

4. Die Mitglieder des Beirates werden für das Geschäftsjahr 2011 entlastet. 

 
 
 
 
Dagmar Szabados 
Oberbürgermeisterin

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  V/2012/11151 
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Begründung: 

 

Die Stadt Halle (Saale) ist mit 51 % an der Stadion Halle Betriebs GmbH beteiligt. Weitere 
Gesellschafter sind der Hallesche Fußballclub e. V (21%) und die Stadion Beteiligungs- und 
Bewirtschaftungs-GmbH (28%). 

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 26.02.1997 (Nr. 97/I-28/A-256) ist für Entscheidungen, 
welche insbesondere die Feststellung des Jahresabschlusses, die Ergebnisverwendung und 
die Entlastung von Aufsichtsratsmitgliedern betreffen, eine entsprechende Ermächtigung des 
Stadtrates einzuholen.  

Folgende Regelungen zur Beschlussfassung über den Jahresabschluss, die 
Ergebnisverwendung sowie die Entlastung von Geschäftsführung und Beirat sind 
maßgebend: 

 

1. Dem Beirat obliegen gemäß 

§ 21 Abs. 3 c) Gesellschaftsvertrag der Stadion Halle Betriebs GmbH die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts und der Vorschlag an 
die Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses 
und über die Ergebnisverwendung. 

2. Der Gesellschafterversammlung  obliegt gemäß 

§ 10 Abs. 3 Gesellschaftsvertrag der Stadion Halle Betriebs GmbH i. V. m. 
§ 46 GmbHG die Feststellung des Jahresabschlusses, die 
Ergebnisverwendung sowie die Entlastung der Geschäftsführung und des 
Beirates. 

 

Zu 1) Feststellung Jahresabschluss der Stadion Hall e Betriebs GmbH  

Gegenstand des Unternehmens sind die Erbringung von Betriebsleistungen für das Kurt-
Wabbel-Stadion in Halle (Saale), insbesondere das kaufmännische und technische 
Management, die Erbringung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, das 
Marketing sowie sämtliche weiteren bei dem Betrieb des Stadions notwendigen Leistungen. 

Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete die Stadion Halle Betriebs GmbH einen 
Jahresfehlbetrag  in Höhe von 541,62 EUR. Der Berichtszeitraum war im Wesentlichen 
durch die Eröffnung des ERDGAS Sportpark und die Aufnahme des laufenden Betriebs 
geprägt. 

Zum 31.12.2011 betrug die Bilanzsumme  der Gesellschaft 928.613,50 EUR. 

Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  zum Jahresabschluss 2011 der Stadion 
Halle Betriebs GmbH ist als Anlage 1  beigefügt. 

 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach & Partner GmbH hat den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadion Halle Betriebs GmbH 
geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk  erteilt: 
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„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht Stadion Halle Betriebs GmbH, 
Halle (Saale), für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen  geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar." 
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Zu 2) Ergebnisverwendung 

Gemäß § 11 Gesellschaftsvertrag der Stadion Halle Betriebs GmbH sind erwirtschaftete 
Gewinne der Gesellschaft in vollem Umfang in den Betrieb sowie in die 
Reinvestition/Instandhaltung des Stadions zu investieren. Eine Ausschüttung an die 
Gesellschafter erfolgt nicht. 

Im Geschäftsjahr erwirtschaftete die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 
541,62 EUR. Es wird empfohlen, den Jahresfehlbetrag  in Höhe von 541,62 EUR auf neue 
Rechnung vorzutragen . 

 

Zu 3) Entlastung der Geschäftsführung 

Die Entlastung  der Geschäftsführung ist Aufgabe der Gesellschafterversammlung .  

Die Gesellschafterversammlung der Stadion Halle Betriebs GmbH wurde von der 
Geschäftsführung regelmäßig und ausführlich über Lage und Entwicklung der Gesellschaft 
sowie über wesentliche Geschäftsvorfälle unterrichtet. Dadurch konnte sich die 
Gesellschafterversammlung von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugen. 

Der Entlastung des Geschäftsführers für das Wirtschaftsjahr 2011 steht somit nichts im 
Wege.  

 

Zu 4) Entlastung der Mitglieder des Beirates 

Der Beirat stellt ein Organ der Gesellschaft dar. Aufsichtsratsmitglieder und Mitglieder 
ähnlicher Sonderorgane gemäß § 46 GmbHG haben Anspruch auf regelmäßige Entlastung. 

Die Zustimmung  zu den Beschlusspunkten 1. bis 3. hat der Beirat in seiner Sitzung vom 
18.10.2012 empfohlen .  

Die Entlastung  der Mitglieder des Beirates ist Aufgabe der Gesellschafterversammlung .  

 

 

Zum Jahresabschluss 2011 der Stadion Halle Betriebs GmbH wird auf die Stellungnahme 
der BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale) in der Anlage 2  verwiesen. 

 

Es wird daher um Beschlussfassung der Gesamtvorlage  gebeten. 

 

Anlagen: 

Anlage 1: Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Jahresabschluss 2011 der 
Stadion Halle Betriebs GmbH 

Anlage 2: Stellungnahme der BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale) 
zum Jahresabschluss 2011 der Stadion Halle Betriebs GmbH 


